
 

 

Verordnung von Cannabis und cannabinoidhaltigen Medikamenten 

Die Vertragspartner – GKV und KVS – haben zur Steuerung der Arzneimittelversorgung und Erreichung der vereinbarten 

Ziele eine Ständige Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die die regionale Ausgabenentwicklung analysiert, die 

Verordnungsstrukturen bewertet und situationsbezogene Maßnahmen zur Einhaltung der vereinbarten Ziele vorschlägt.  

Seit März 2017 dürfen Ärzte jeder Fachrichtung, neben cannabinoidhaltigen Fertigarzneimitteln 

(Sativex®, Canemes®) und patientenindividuellen Rezepturen (Dronabinoltropfen,- kapseln), auch 

Cannabisblüten oder -extrakte verordnen. Verordnet werden dürfen diese bei schwerwiegenden 

Erkrankungen, wenn, gemäß §31 Absatz 6 SGB V, 

 eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung 

 nicht zur Verfügung steht, oder 

 im Einzelfall nach der begründeten Einschätzung des Arztes unter Abwägung der zu 

erwartenden Nebenwirkungen und unter Berücksichtigung des Krankheitszustandes 

des Patienten nicht angewendet werden kann 

 eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den 

Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome besteht.1 

Vor der erstmaligen Verordnung sowie bei einem Präparatewechsel (Tropfen hin zu Blüten) ist vom 

Patienten eine Genehmigung bei der zuständigen Krankenkasse einzuholen. Um diese auszustellen, 

benötigt die Krankenkasse einen von Ihnen ausgefüllten Arztfragebogen nach § 31 Absatz 6 SGBV, 

der bei der zuständigen Krankenkasse angefordert werden kann. Sofern Sie während einer laufenden 

Therapie lediglich eine Veränderung in der Dosierung oder der Blüten-/Extraktsorte vornehmen 

möchten, wird keine erneute Genehmigung benötigt.  

Erteilte Genehmigungen beziehen sich ausdrücklich nicht auf die Wirtschaftlichkeit der Verordnung. 

Eine Genehmigung entbindet deshalb nicht von der Pflicht, vor allem bezüglich Produktauswahl, 

Darreichungsform, Dosierung und Menge wirtschaftlich zu agieren. Es wird empfohlen die 

verordnete Mengenangabe bei jeder erneuten Ausstellung eines Rezeptes zu überprüfen, um einen 

Fehlgebrauch frühzeitig zu erkennen. 

Bei einem Arztwechsel des Versicherten darf eine Verordnung nur nach Vorlage der entsprechenden 

Genehmigung des Patienten erfolgen. Eine Kopie vorheriger Verordnungen ist nicht ausreichend.  

Der Patient ist darüber zu informieren, dass er sich insgesamt so zu verhalten hat, wie bei der 

Einnahme von Opioiden der WHO Stufe III.2 

 

Unter https://www.kbv.de/media/sp/Cannabis_Hinweise_Rezept.pdf finden Sie eine Ausfüllhilfe der 

KBV zum Ausstellen der Verordnungen. Die Bundesapothekerkammer hat ebenfalls eine Broschüre 

mit Informationen zum Thema Cannabis unter folgendem Link veröffentlicht 

                                                           
1 https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__31.html 
2 https://flexikon.doccheck.com/de/WHO-Stufenschema#Das_WHO-Stufenschema 
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https://www.kbv.de/media/sp/Cannabis_Hinweise_Rezept.pdf


https://www.kvsaarland.de/documents/10184/42/BAK-

Brosch%C3%BCre+Cannabis+Musterverordnungen/6a6de979-2ed0-4daf-91fa-a2dee613d726. 

Mit der Anlage erhalten Sie einen Preisvergleich der Cannabispräparate, welcher von der AOK 

Rheinland-Pfalz/Saarland zur Verfügung gestellt wurde. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Kassenärztliche Vereinigung Saarland 
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